Hier ist die erste Zusammenfassung von (ÖH + Helpinghands) ohne  Stellungsnahme und ohne Kritikpunkte, gewisse  Punkte sind uns noch nicht ganz klar.

Sobald wir die anderen Punkte  genauer angeschaut haben, werden wir alle mögliche Infos Details weiterschicken. 

1) StudentInnen Beschäftigung (ohne die Aufenthaltstitel Zwecks Studium ändern zu müssen)

1) Es wird nach dem neuen Fremdenrecht möglich für studierende zu arbeiten, unter der Bedingung dass es NICHT der überwiegenden Deckung ihres Lebensunterhaltes dient. 

2) Beschäftigung als selbstständig (mit Werkvertrag)  

3) Beschäftigung als Angestellte, dafür braucht man die Beschäftigungsbewilligung (beschränkt auf 3 Monate), Das kommt im Zusammenhang mit Saisonarbeit (Was nach dem neuen Gesetz ‚beschäftigte Fremde’ heißt,) nach eine Verordnung von Wirtschaftministerium, die die Branchen bestimmen soll. 

§12 abs 2a 

§ 12. (2a) Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis

für einen ausschließlich dem Zweck eines

Studiums oder einer Schulausbildung dienenden

Aufenthalt ist nicht zu versagen, wenn für den

Betroffenen für eine dem Ausländerbeschäftigungsgesetz

unterliegende Erwerbstätigkeit eine

Beschäftigungsbewilligung oder eine Bestätigung

der Anzeige einer Beschäftigung als Volontär

ausgestellt wurde, sofern die Erwerbstätigkeit

nicht der überwiegenden Deckung des Unterhalts

des Betroffenen dient. Dasselbe gilt in Bezug auf

eine selbständige Erwerbstätigkeit des Betroffenen

auf Werkvertragsbasis.
Zu Z 9, 14 und 17 (§ 9 Abs. 2, § 12 Abs. 2a, § 14 Abs. 2a)

Studenten/Schüler sollen die Möglichkeit erhalten, als befristet beschäftigte Fremde zeitweise (z.B. in den

vorlesungsfreien Zeiten) zu arbeiten. Hiezu ist es erforderlich, die Möglichkeit der Erteilung einer Beschäftigungsbewilligung

mit einer maximalen Geltungsdauer von drei Monaten im Gesetz zu verankern

(§ 9 Abs. 2), ohne dass diese Fremden ihren rechtmäßigen fremdenrechtlichen Status verlieren.

Wesentlich hiebei ist der Umstand, daß die Studenten/Schüler ihren Unterhalt nicht zum überwiegenden

Teil aus dieser Tätigkeit bestreiten. Es kann sich hiebei sowohl um die Aufnahme einer unselbständigen

als auch einer selbständigen Erwerbstätigkeit (Werkvertrag) handeln. Um Mißbrauch hintanzuhalten,

wird § 14 Abs. 2a eingefügt, der klarstellt, dass die Inlandsantragstellung bei Erteilung eines weiteren

Aufenthaltstitels bei Studenten und/oder Schülern nur dann zulässig ist, wenn der Fremde einen Studien-

/Schulnachweis erbringt.
2) Beschäftigung mit Zwecksänderung (von Aufenthaltsbewilligung zur Niederlassungsbewilligung)

1) Für AbsolventInnen, Quotenfrei wenn sie sich als Schlüsselarbeits-kraft nachweisen können (mindest Verdienst etwa 2000 Euro)

2) Während dem Studium, wenn sie sich als Schlüsselarbeitskraft nachweisen können (mindest Verdienst etwa 2000 Euro), dazu gelten die alte Bedingungen (siehe Unten)

3. Dem § 2 werden folgende Abs. 5 bis 9 angefügt:

„(5) Als Schlüsselkräfte gelten Ausländer, die über eine besondere, am inländischen Arbeitsmarkt nachgefragte

Ausbildung oder über spezielle Kenntnisse und Fertigkeiten mit entsprechender beruflicher Erfahrung
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verfügen und für die beabsichtigte Beschäftigung eine monatliche Bruttoentlohnung erhalten, die durchwegs

mindestens 60 vH der Höchstbeitragsgrundlage gemäß § 108 Abs. 3 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes

(ASVG) zuzüglich Sonderzahlungen zu betragen hat. Überdies muss mindestens eine der folgenden Voraussetzungen

erfüllt sein:

1. die beabsichtigte Beschäftigung hat eine besondere, über das betriebsbezogene Interesse hinausgehende,

Bedeutung für die betroffene Region oder den betroffenen Teilarbeitsmarkt oder

2. die beabsichtigte Beschäftigung trägt zur Schaffung neuer Arbeitsplätze oder zur Sicherung bestehender

Arbeitsplätze bei oder

3. der Ausländer übt einen maßgeblichen Einfluss auf die Führung des Betriebes (Führungskraft) aus oder

4. die beabsichtigte Beschäftigung hat einen Transfer von Investitionskapital nach Österreich zur Folge

oder

5. der Ausländer verfügt über einen Abschluss einer Hochschul- oder Fachhochschulausbildung oder einer

sonstigen fachlich besonders anerkannten Ausbildung.
3) Aufenthaltsbestimmung:

........und der Besuch von Universitätslehrgängen nicht ausschließlich der Vermittlung der deutschen Sprache dient;’

Es ist noch nicht ganz Klar was damit gemeint ist. 

§ 7 Abs 1 Z4

§ 7. (4) Drittstaatsangehörige brauchen eine Aufenthaltserlaubnis,

wenn

1. ihr Aufenthalt ausschließlich dem Zweck eines

Studiums oder einer Schulausbildung dient;

§ 7. (4)......

1. ihr Aufenthalt ausschließlich dem Zweck einer

Schulausbildung oder eines ordentlichen oder

außerordentlichen Studiums (Ausbildung) dient

und der Besuch von Universitätslehrgängen nicht

ausschließlich der Vermittlung der deutschen

Sprache dient;
Die in § 7 Abs. 4 vorgesehene Änderung soll dem Phänomen entgegenwirken, dass Drittstaatsangehörige,

die einen Universitätslehrgang, dessen Inhalt ausschließlich auf die Vermittlung der deutschen Sprache

abstellt, auf Grund einer Zulassungsbestätigung der Universität eine Aufenthaltserlaubnis zum ausschließlichen

Zwecke des Studiums erhalten. Die vorgeschlagene Änderung wird weder die Mobilität der Studierenden

beschränken, noch negativen Einfluß auf den Wissenschaftsstandort Österreich haben, da die

Zulassungsvoraussetzungen zu einem Studium zwar sinnvollerweise durchaus auch mit dem Erwerb der

deutschen Sprache gekoppelt werden können, aber nicht ausschließlich darauf fokussieren dürfen.

17. Nach § 14 Abs. 2 werden nachstehende Absätze 2a bis 2c eingefügt:

„ (2a.) Verfügt der Antragsteller über einen Aufenthaltstitel gemäß § 7 Abs. 4 Z 1, ist der Antrag auf Erteilung

eines weiteren Aufenthaltstitels im Inland nur dann zulässig, wenn ein Schul- oder Studiennachweis erbracht

wird oder der Antragsteller nach erfolgreichem Abschluß seiner Schul- oder Studienausbildung oder aufgrund

seiner besonderen Fähigkeiten die Anforderungen an eine Schlüsselkraft (§ 2 Abs. 5 AuslBG) erfüllt.
